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Polizei Kirchheimbolanden 06352/9110
Überfall, Verkehrsunfall 110
Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst 112
Krankentransport 06352/19222
Bereitschaftszentrale Rockenhausen
und Kirchheimbolanden 116117
Westpfalzklinikum Standort III Kirchheimbolanden 06352/4050
Westpfalzklinikum Standort IV Rockenhausen 06361/4550
Notdienstapotheken 0180/5258825 + PLZ

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Telefon: 116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder
bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, ist der Ret-
tungsdienst 112 zu alarmieren.

Schmerzpatienten können den zahnärztlichen Notdienst unter fol-
genden Service-Nr. erfragen:
Donnersbergkreis: 06305/7150414
Kreis Alzey-Worms: 06731/7362
Kreis Bad Kreuznach: 0180/5040308

Ökumenische Sozialstation
Tagesbetreuung Haus-Vergiss-mein-nicht 06352/70597-13

Donnersberg-Ost gGmbH 06352/705970

Tagespflege Am Mozartbrunnen 06352/7505620

Seniorenresidenz Kirchheimbolanden 06352/713200

Diakonissen Seniorenzentrum Wolfstift 06352/70320

Mobile Pflege Donnersberg 06351/124880

PROMEDICA Plus, Grünstadt-Bolanden 06352/78840060

Ambulanter Pflegedienst Nordpfalz
Pflege- und Betreuungsdienst Donnersberg GmbH 06361/994490

Donnersberg-Ost gGmbH 06352/705970
Tagesbetreuung Haus-Vergiss-mein-nicht 06352/70597-13
Alltagsbegleiter Kirchheimbolanden 06352/7190988

Pflegestützpunkt Donnersbergkreis-West,
Rockenhausen 06361/4590739
Pflegestützpunkt Donnersbergkreis-Ost,
Kirchheimbolanden 06352/7190619
Gemeindeschwester plus Eva Müller,
Donnersbergkreis 0162/3341419
Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.,
Beratungszentrum Kaiserslautern 0631/3110830
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 06352/7532570
Caritas-Zentrum Kaiserslautern,
Außenstelle Kirchheimbolanden 0631/361200
Sozial- und Lebensberatungsstelle des
Diakonischen 06352/7532570
Betreuungsverein Kirchheimbolanden e.V. 06352/67149
Diakonisches Werk Pfalz Schuldern- und
Insolvenzberatung 06352/7532570
Selbsthilfegruppe für Personen mit Alkoholproblemen 06364/1357
Frauenhaus Donnersberg 06352/4187
Opfertelefon Weißer Ring 116006
Weißer Ring Donnersbergkreis 06362/994288
Betreuungsverein Donnersberg e.V. 06361/3746
Gesprächskreis Depprissionen 06351/1465399

oder 06302/ 3020
Selbsthilfegruppe „Alltagsbewältigung“ 06357/509886
oder Selbsthilfegruppe „Sucht“ 06361/9947167
Selbsthilfegruppe für Angehörige von Demenzerkranken
Viktoria.ginkel@pfalzklinikum.de 06381/920980
Evan./Kath. Telefonseelsorge 0800/1110111
Al-Anon Angehörige von Alkoholikern 0151/21275368

und 06357/7415
VdK Donnersberg, Beratungsstelle
Kirchheimbolanden 06352/7505610
VdK Donnersberg, Beratungsstelle Rockenhausen 06361/9941820

Verwaltungssitz Neue Allee 2, 67292 Kirchheimbolanden
Internet: www.kirchheimbolanden.de,
E-Mail-Adresse: vg@kirchheimbolanden.de
Öffnungszeiten:
Montag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Mittwochs 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und nachmittags geschlossen
Donnerstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Ruftaxi bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis/
DVG Donnersbergverkehrsgemeinschaft 06352 /710192
Omnibusverkehr Rhein-Nahe GmbH Betrieb Alzey 0671 /841200

Strom Pfalzwerke 0800/797777
EWR Worms 0800/8484841

Gas Pfalzgas 0800/1003448
EWR Worms 0800/8484841

Frischwasser WVR Bodenheim 06135/730
Notdienst außerhalb der Öffnungszeiten 06135/6500
Abwasser Verbandsgemeindewerke Kirchheimbolanden 06352-7180191
Notdienst außerhalb der Öffnungszeiten 0171/6540510

Rettungsdienste

Ärzte

Zahnärzte

Pflegedienste

Beratungsdienste

Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden 06352/40040

Verbandsgemeindewerke

Notrufe und Dienste
in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden
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Ferienaktion der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden  mit Zirkus Pepperoni
Einrad fahren, Diabolo, Jonglieren, Trapezakrobatik,
Kugellaufen, Menschenpyramiden. Zirkus ist vielfäl-
tig, spannend und macht Spaß! Ihr wollt es ausprobie-
ren und seid zwischen 8 und 14 Jahren alt? Dann mel-
det Euch an zur Ferienspielaktion!
Wo: Jahnturnhalle in der Schillerstraße in Kirchheim-
bolanden
Wann: 3. Sommerferienwoche, 07.- 11. August 2023,
jeweils von 9 Uhr bis 15 Uhr

Als Höhepunkt werdet Ihr euer Können am
Freitag, den 11. August 2023 nachmittags

Euren Freunden, Eltern und Verwandten präsentieren. Manege frei!!

Kosten: 40,-  Euro
Anmeldung ab sofort per E-Mail. Danach werden die verbindlichen Anmeldefor-
mulare verschickt.

Das Angebot richtet sich an Kin-
der der Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden. Die Kinder
werden mit einem frisch ge-
kochten, kindgerechten Mit-
tagsessen versorgt.
Dank einer Spende der Volks-
bank Alzey-Worms an die Ver-
bandsgemeinde zweckgebun-
den für die Jugendarbeit kön-
nen wir die Anmeldegebühr

niedrig halten. Herzlichen Dank an die Stiftung der Volksbank Alzey-Worms
Ansprechpartner und Anmeldung:
Claudia Thur-Giudice
Tel.:    06352 –4004-202
FAX:   06352--4004-600
e-mail: claudia.thur-giudice@kirchheimbolanden.de Bilder: Zirkus Pepperoni

Bolanden
Ortsbürgermeister Armin Juchem, mail@gemeinde-bolanden.de

Theater Blaues Haus, Bolanden-Weierhof
Sa., 24.06.2023, 20:00 Uhr

Ensemble Blaues Haus
„Alles Ballade oder was?“ – Premiere
Über vieles lässt sich vortrefflich streiten. Und was haben wir gestritten, viele Stun-
den diskutiert, geforscht, sinniert über den Begriff der Ballade. Lieder, Texte ge-
funden, Erinnerungen an Balladen aus Schulzeit und Kindheit ausgegraben, ver-
worfen, neu überlegt. Ballade, was ist das? Was für eine Qual der Wahl! Nun, wir
kamen zu recht gegensätzlichen Werken.
Eine wilde Sammlung aus unterschiedlichsten Zeiten und Themen wird Sie erwar-
ten. Und dann stellt sich vielleicht auch für Sie die Frage: Alles Ballade oder was?
Das Ensemble des Blauen Hauses wird musikalisch begleitet von Benjamin Reiter.
Inszenierung und Gesamtleitung: Jolanthe Seidel-Zimmermann
Eintritt: kostenpflichtig
Bild und Veranstalter: Theater Blaues Haus e.V.
Kartenvorbestellung: reservierung@blaues-haus-ev.de

Konzert des Musikvereins Bolanden
BOLANDEN/KIBO: Musikverein am 25. Juni in der Seniorenre-
sidenz
Am Sonntag, 25.06. findet im Hof der Seniorenresidenz in
Kirchheimbolanden ein Konzert mit dem sinfonischen Blas-
orchester des Musikvereins Bolanden, unter der Leitung ih-
res Dirigenten Daniel Schneider, statt.
Zu dieser Matinee sind alle Heimbewohner und deren Ange-
hörige, sowie alle Bewohner von Kirchheimbolanden, aber
natürlich auch Gäste von überall her herzlich eingeladen.
Das Ensemble präsentiert einen Querschnitt aus klassischen
und modernen Melodien und schafft so ein kurzweiliges Kon-
zerterlebnis. Eines der symphonischen Hauptwerke wird
„Beyond the Horizon“ von Rossano Galante sein. Auch popu-
läre Titel wie „Purple Rain“ sind zu hören.
Höhepunkt des Konzerts ist der Gastauftritt des Tenors Jeong-
kon Choi, der unter anderem als Vogelfänger aus Mozarts
„Zauberflöte“ brilliert und auch „Dein ist mein ganzes Herz“
von Franz Léhar virtuos darbietet. Weitere gesangliche Ver-
stärkung kommt dieses Jahr mit Thomas Wagner und Alex
Wildberger hinzu, die mit Swing-Melodien „Mack the Knife
und „Strangers in the Night“ das Konzert abrunden.
Das Konzert beginnt um 11.00 Uhr. Auf Ihren Besuch freuen
sich die Geschäftsführung der Seniorenresidenz, Bernd Hoff-
mann als Eigentümer, die Betreiber des Pflegeheims Zoar
und der Musikverein Bolanden.

Übungsanmeldung der Bundeswehr in der
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden
Die Bundeswehr beabsichtigt in Rahmen einer Orts- und Häuserkampfausbildung
durch das Luftlandepionierkompanie 260 aus Saarlouis im Zeitraum vom
25.06.2023 bis einschließlich 30.06.2023 mit 60 Soldaten, 8 Radfahrzeugen eine
Übung im Gebiet der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden durchzuführen.
Antragsformulare für mögliche Übungsschäden erhalten Sie bei der Verbandsge-
meindeverwaltung Kirchheimbolanden (06352-4004-408).
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Jakobsweiler
Ortsbürgermeister Helmut Niederauer, mail@gemeinde-jakobsweiler.de

Kriegsfeld
Ortsbürgermeister Albert Ziegler, mail@gemeinde-kriegsfeld.de

Morschheim
Ortsbürgermeister Timo Wahl, mail@gemeinde-morschheim.de

Bekanntmachung
1. Grundflächenverzeichnis (Jagdkataster) für die
Jagdgenossenschaft Morschheim
Das Grundflächenverzeichnis für die Jagdgenossenschaft Morschheim liegt in der
Zeit vom 12.06.2023 bis einschließlich 26.06.2023 bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Kirchheimbolanden, Neue Allee 2, 67292 Kirchheimbolanden, Zim-
mer 216, während der üblichen Dienststunden, öffentlich aus.
Während dieser Zeit können alle Eigentümer der im Jagdbezirk liegenden Grund-
stücke oder Ihre mit Vollmacht versehenen Beauftragten das Verzeichnis einsehen
und Einsprüche gegen die Richtigkeit der Eintragungen geltend machen. Werden
innerhalb dieser Frist keine Einsprüche erhoben, so gilt das Grundflächen-ver-
zeichnis am Tage der Jagdgenossenschaftsversammlung als verbindlich.

2. Versammlung der Jagdgenossenschaft Morschheim
Die Jagdgenossen des Jagdbezirks Morschheim werden hiermit zu einer am

Mittwoch, dem 28.06.2023, um 20:00Uhr
in der Gaststätte „Zur Dorfschänke“, Kaiserstraße 20, 67294 Morschheim

stattfindenden Genossenschaftsversammlung eingeladen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Mitteilung über Verlängerung von Pachtverträgen
3. Rechenschaftsbericht und Entlastung des Vorstands
4. Neuwahlen des Vorstands
5. Beschlussfassung über Verwendung des Guthabens auf dem Kassenkonto
6. Informationen und Anfragen

Morschheim, 02.06.2023
gez.
(Dietrich)
Jagdvorsteher

Stadt Kirchheimbolanden
Dr. Marc Muchow, stadtbuergermeister@kirchheimbolanden.de

Weiterbildung

Stellenausschreibungen

Ende des Amtsblatt Kirchheimbolanden

Sie erhalten das Amtsblatt
nicht regelmäßig?

Melden Sie sich bei uns unter 0621 572498-40
wochenblatt-reporter.de/zustellung

WICHTIGE MITTEILUNG DER VERBANDSGEMEINDE KIRCHHEIMBOLANDEN

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden: Land fordert Maßnahmen bei defizitärem Haushalt von Ortsgemeinden
Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden und ihre Ortsgemeinden sehen sich mit
einer neuen Herausforderung konfrontiert. Das Ministerium des Innern und für Sport
hat kürzlich ein Papier mit dem Titel „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“
veröffentlicht, das eine Neuausrichtung der Tätigkeit der Kommunalaufsicht und die
Forderung nach ausgeglichenen Haushalten beinhaltet. Diese Maßnahme zielt darauf
ab, den weiteren Anstieg kommunaler Liquiditätskredite zu verhindern oder zumin-
dest nach der Schuldübernahme des Landes durch das Programm PEK-RP zu minimie-
ren und bis spätesten 2053 ganz abzubauen.
Gemäß dem Papier sind die Landkreise und Verbandsgemeinden angehalten, ihre
Einnahmemöglichkeiten voll auszuschöpfen, wenn sie sich in einer defizitären Haus-
haltslage befinden. Dabei muss jedoch die verfassungsrechtlich garantierte Mindest-
ausstattung der kreisangehörigen Gemeinden berücksichtigt werden, wie es auch in
einem Urteil des Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) vom 17.07.2020 fest-
gehalten wurde.

Kommunalaufsicht wird unausgeglichene Haushalte nicht genehmigen
Künftig wird von der Kommunalaufsicht erwartet, dass sie bei Vorlage eines defizitä-
ren Haushalts Bedenken wegen Rechtsverletzung anmeldet und die Gemeinde dazu
anhört. Sollte der Haushalt weiterhin defizitär bleiben, wird eine Globalbeanstan-
dung ausgesprochen und die Gemeinde aufgefordert, einen rechtmäßigen Haushalts-
beschluss zu fassen. Wenn die Gemeinde dieser Anordnung nicht folgt, wird kein Er-
satzvornahmeverfahren eingeleitet, sondern die Gemeinde bleibt in der vorläufigen
Haushaltsführung nach § 99 der Gemeindeordnung (GemO).

Die Kommunalaufsicht erwartet von den Gemeinden, dass sie alle rechtlich möglichen
Maßnahmen ergreifen, um das Ziel des Haushaltsausgleichs zu erreichen. Das bedeu-
tet, dass die Gemeinden künftig auch die Realsteuerhebesätze festlegen sollen, die
über die Nivellierungssätze nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hinaus-
gehen und bis zur verfassungsrechtlichen Höchstgrenze reichen. Das Ministerium
führt aus, dass selbst Hebesätze von 995 v.H. nach der Rechtsprechung noch nicht als
unzulässig angesehen werden. Eine Obergrenze („erdrosselnde Wirkung“) ist nicht

vorgesehen. Zudem weist der Landesrechnungshof regelmäßig in seinen Kommunal-
berichten auf mögliche Einsparpotenziale hin.

Die Kommunalaufsicht betont zudem, dass eine kommunale Gebietskörperschaft ih-
rer gesetzlichen Pflicht zur Minimierung des Haushaltsdefizits nicht entgehen kann,
indem sie auf eine angeblich unzureichende Finanzierung durch das Land verweist.
Ausnahmen können nur bei unvorhersehbaren und kaum steuerbaren Situationen
wie Naturkatastrophen oder Großschadensereignissen gemacht werden.

Es gibt jedoch eine wichtige Ausnahme in Bezug auf rentierliche Investitionen. Wenn
eine kommunale Gebietskörperschaft Investitionskredite für Maßnahmen plant, die
laut Lebenszykluskostenrechnung innerhalb von maximal 15 Jahren eine geprüfte
wirtschaftliche Rentabilität erwarten lassen, können solche Investitionskredite die
dauerhafte Leistungsfähigkeit der Kommune nicht gefährden. Solche Investitionskre-
dite können grundsätzlich genehmigt werden, unabhängig davon, ob es sich um
Pflichtaufgaben oder andere Aufgaben handelt. Eine rentierliche Investition liegt vor,
wenn über die Nutzungsdauer der Maßnahme ein Überschuss der erzielten Einnah-
men gegenüber den mit der Investition verbundenen Ausgaben erwirtschaftet wird. Es
kann auch als rentierliche Investition angesehen werden, wenn über die Nutzungs-
dauer der Maßnahme die maßnahmenbezogenen Ausgaben geringer sind als die Aus-
gaben ohne die Maßnahme. Dabei können auch die Schuldendienstkosten enthalten
sein, wenn die Maßnahme teilweise oder vollständig mit Fremdkapital (Investitions-
kredite) finanziert wird.

Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden und ihre Ortsgemeinden stehen nun vor
der Herausforderung, Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Haushalte bis zum
30.06.2023 auszugleichen und die Anforderungen der Kommunalaufsicht zu erfüllen.

Welche Ortsgemeinden sind von den neuen Maßnahmen betroffen?
Folgende Ortsgemeinde sollten ihre Hebesätze Grundsteuer B bis zum 30.06.2023 er-
höhen, um den Haushalt auszugleichen, sonst droht die vorläufige Haushaltsführung.

Dannenfels von 500 % auf 1.598 %
Gauersheim von 465 % auf 954%
Ilbesheim von 500 % auf 899%
Jakobsweiler von 475 % auf 802 %
Mörsfeld von 465 % auf 585 %
Morschheim von 428 % auf 1.041 %
Oberwiesen von 475 % auf 1.082 %
Stetten von 500 % auf 868 %

Nach Auskunft der Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde können,
sollten die Haushalte der oben genannten Ortsgemeinden bis zum 30.06. nicht aus-
geglichen werden, keine Investitionsmaßnahmen mehr durchgeführt werden.

Beispielsweise könnten folgende Maßnahmen nicht mehr durchgeführt werden:
1. Dringend erforderlicher Ausbau von Gemeindestraßen.
2. Dringend erforderlicher Neubau von Kindertagesstätten in Gemeinden.
3. Die Anschaffung von Fahrzeugen oder Maschinen zur Erledigung der

gemeindlichen Aufgaben.
4. Freiwillige Maßnahmen wären gänzlich ausgeschlossen. Dies alles gilt unabhän-

gig von der Finanzierung der Maßnahme. Selbst bei einer Finanzierung ohne Neu-
verschuldung oder mit einer entsprechenden Gegenfinanzierung mit Spenden, Zu-
weisungen (Kinderspielplatz im Rahmen der Dorferneuerung) oder Eigenleistun-
gen wäre eine Durchführung nach Aussage der Aufsichtsbehörde bei unausgegli-
chenem Finanzhaushalt nicht möglich.

In einem Schreiben an das Innenministerium hat die Bürgermeisterin der Verbandsge-
meinde, Sabine Wienpahl gemeinsam mit den Beigeordneten Juchem und Röss, ein-
dringlich darum gebeten, die neuen Vorgaben noch einmal zu überdenken und eine
Verschiebung der Rechtsanwendung auf mindestens 2025 zu ermöglichen.
Ein weiteres Schreiben der Ortsbürgermeister wird in den nächsten Tagen an Innenmi-
nister Michael Ebling auf den Weg gebracht.
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